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Allgemeine Chronik

Sozialpolitik

Sozialversicherungen

Krankenversicherung

Nachdem der Nationalrat in der Sondersession 2020 bereits das Paket 1b behandelt
hatte, machte er sich in der Wintersession 2020 an die Differenzbereinigung zum Paket
1a des ersten Massnahmenpakets zur Kostendämpfung im Gesundheitswesen.
Stillschweigend pflichtete er dem Zweitrat bei, dass bei einer entsprechenden
Abmachung zwischen Versicherungen und Leistungserbringenden auch die
Versicherung für die Übermittlung der Rechnungen zuständig sein kann. Alle übrigen
Fragen waren hingegen umstritten.
Bei der Frage der Patientenpauschale waren sich National- und Ständerat zwar einig,
dass Pauschalen auch bei ambulanten Behandlungen eingeführt werden sollen,
entgegen dem Nationalrat hatte es der Ständerat aber abgelehnt, diese auf national
einheitliche Tarifstrukturen zu stellen. Die Mehrheit der SGK-NR wollte diesbezüglich an
der bisherigen Position des Nationalrats festhalten, um so eine gleiche Tarifierung von
medizinischen Leistungen bei ambulanten oder stationären Behandlungen zu
erleichtern, wie Ruth Humbel (cvp, AG) und Pierre-Yves Maillard (sp, VD) für die
Kommission erklärten. Eine Minderheit de Courten (svp, BL) beantragte, dem Ständerat
zuzustimmen, um die pauschale Leistungsabgeltung im ambulanten Bereich nicht zu
verkomplizieren. Umstritten war überdies die Frage, ob der Bundesrat gewisse
Pauschaltarife von der Pflicht der einheitlichen Tarifstruktur ausnehmen können sollte,
wie eine Minderheit Gysi (sp, SG) weiterhin forderte, während die
Kommissionsmehrheit darauf verzichten wollte. In beiden Fragen folgte der Rat der
Kommissionsmehrheit (mit 134 zu 51 Stimmen bei 2 Enthaltungen und 119 zu 70
Stimmen). 
Auch die Organisation der Tarifstrukturen war weiterhin umstritten. Zwar pflichtete der
Nationalrat dem Ständerat bei, dass der Bundesrat nur dann in die Organisation der
Tarifstrukturen eingreifen können sollte, wenn keine solche bestehe oder sie nicht den
gesetzlichen Anforderungen entspricht. Auch für den Fall, dass sich
Leistungserbringende und Versicherungen nicht einigen können, sollte der Bundesrat
eingreifen können; hier wollten ihn Ständerat und eine Minderheit de Courten jedoch
dazu verpflichten, die Tarifautonomie der Tarifpartner wahren zu müssen. Hier gehe es
ja gerade um diejenigen Fälle, bei denen sich die Tarifpartner nicht einigen könnten,
betonten die Kommissionssprechenden, entsprechend mache es keinen Sinn, hier die
Tarifautonomie zu wahren. Mit 136 zu 51 Stimmen (bei 1 Enthaltung) folgte der Rat der
Kommissionsmehrheit und lehnte die Wahrung der Tarifautonomie gegen die
geschlossen stimmende SVP-Fraktion ab.
In der ersten Behandlungsrunde hatte der Nationalrat dem Entwurf eine Regelung für
finanzielle Unterstützung von Organisationen und Patientenstellen, welche den
Individuen bei der Rechnungskontrolle helfen, beigefügt; der Ständerat hatte diese
jedoch wieder gestrichen. Nun beabsichtigte die SGK-NR, auf die entsprechende
Unterstützung zu verzichten; stattdessen sollen sich die Tarifpartner auf eine einfache,
verständliche Rechnungsstellung einigen, betonte Humbel. Eine Minderheit Gysi wollte
hingegen an der ursprünglichen Formulierung festhalten, während eine Minderheit
Mäder (glp, ZH) eine Präzisierung vorschlug: Nur Organisationen, welche
«statutengemäss und organisatorisch unabhängig» sind, sollten subsidiär unterstützt
werden. Deutlich (mit 108 zu 83 Stimmen) entschied sich der Nationalrat gegen die
finanzielle Unterstützung, nachdem sich der Minderheitsantrag Gysi zuvor knapp mit 96
zu 95 Stimmen gegen den Minderheitsantrag Mäder durchgesetzt hatte. 
Zum Schluss blieb noch die Frage der Pilotprojekte, wo vor allem umstritten war, in
welchen Bereichen und zu welchem Zweck solche Projekte möglich sein sollten. Ruth
Humbel erklärte, dass der Ständerat den Artikel offener gefasst hatte als der Bundesrat
und der Nationalrat, dadurch aber das Legalitätsprinzip und die Verfassungsmässigkeit
verletzt habe, wie ein entsprechender Bericht des BJ gezeigt habe. Der Vorschlag der
Kommissionsmehrheit, welcher die betroffenen Bereiche ausdrücklich und ausführlich
auflistete, entspreche nun einer der vom BJ vorgeschlagenen Möglichkeiten. Eine
Minderheit de Courten beantragte hingegen eine möglichst schlanke Formulierung, die
jedoch die Rechte der Versicherten ausdrücklich wahren sollte. Eine Minderheit
Weichelt-Picard (al, ZG) wollte auf Pilotprojekte zur Übernahme von Leistungen im
Ausland verzichten, weil ältere und kranke Personen nicht einfach ins Ausland
abgeschoben werden sollten, wie die Minderheitensprecherin betonte. Wie bereits in
der ersten nationalrätlichen Behandlung erneut auf Ablehnung einer Minderheit

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 14.12.2020
ANJA HEIDELBERGER
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Prelicz-Huber (gp, ZH) stiess die Möglichkeit, Projekte zur Einschränkung der freien
Arztwahl zu schaffen, während eine Minderheit Moret (fdp, VD) auch Projekte zur
Entschädigung von innovativen und neuen Behandlungsansätzen in die Liste aufnehmen
wollte. Deutlich folgte der Rat gegenüber allen Minderheiten dem Mehrheitsantrag. 1

In der Frühjahrssession 2021 bereinigte der Nationalrat die letzten Differenzen im
Bundesgesetz über die Datenweitergabe der Versicherungen in der obligatorischen
Krankenpflegeversicherung. Offen geblieben war noch die grundsätzliche Frage, wie
viele Informationen die Verwaltung erhalten soll. Hier standen sich zwei Modelle der
beiden Parlamentskammern gegenüber: Der Nationalrat wollte die Daten immer
aggregiert weitergegeben und somit nur ausnahmsweise, für klar definierte Zwecke und
unter Erfüllung von bestimmten Kriterien auch die Weitergabe von anonymisierten
Individualdaten erlauben. Nicht möglich wäre damit die Weitergabe von Individualdaten
in vordefinierten Situationen. Dies wollte jedoch der Ständerat ermöglichen: Zwar
sollten die Daten primär und wo immer möglich aggregiert weitergegeben werden,
jedoch sollten in vorgängig aufgelisteten Fällen auch anonymisierte Individualdaten
erhältlich sein. Die Mehrheit der SGK-NR wollte hier am Konzept des Nationalrats
festhalten, während eine Minderheit Mäder (glp, ZH) dem Ständerat beipflichten wollte.
Die Mehrheit fürchtete sich vor allem davor, dass aufgrund dieser sensiblen
Gesundheitsdaten Rückschlüsse auf einzelne Personen gezogen werden könnten. Diese
Gefahr erachtete Minderheitensprecher Mäder als klein, zumal jeweils nur einzelne
Datensätze geliefert würden und nicht mehrere Datensätze aus unterschiedlichen
Quellen, was eine Rückverfolgung der Individuen begünstigen würde. Der Nationalrat
folgte diesbezüglich mit 101 zu 83 Stimmen (bei 8 Enthaltungen) der
Kommissionsminderheit und bereinigte somit diese zentrale Differenz im Sinne des
Ständerats. Gleichzeitig strich er damit auch die vom Nationalrat vorgeschlagenen
verbindlichen Bedingungen, die für eine Weitergabe der Individualdaten zwingend
erfüllt sein müssen. 
Uneinig waren sich National- und Ständerat auch bei der Frage der jährlichen
Datenlieferung. Hier beabsichtigte die Kommissionsmehrheit, dem Ständerat
zuzustimmen. Der Nationalrat hatte die Datenlieferung auf einmal jährlich begrenzt und
eine Pflicht für das zuständige Bundesamt, vorgängig den Zweck einer Datenlieferung
bekanntzugeben, geschaffen. Der Ständerat hatte hingegen argumentierte, dass neben
einer geplanten jährlichen Datenlieferungen in Ausnahmefällen auch häufigere
Lieferungen möglich sein sollten. Eine Minderheit Sauter (fdp, ZH) wollte zwar auf die
Beschränkung auf jährliche Datenlieferungen verzichten, die Notwendigkeit zur Angabe
des Zwecks jedoch beibehalten. Man dürfe diese Daten nicht aufgrund
«irgendwelche[r] Informationsbedürfnisse» verlangen, es brauche einen
«wissenschaftliche[n] und ausgewiesene[n] Zweck». Philippe Nantermod (fdp, VS)
verwies hingegen für die Kommission auf die grosse Relevanz dieser Daten für die
Verwaltung. Mit 110 zu 82 Stimmen folgte der Nationalrat der Kommissionsmehrheit und
somit dem Ständerat und bereinigte damit auch diesen letzten offenen Punkt des
Gesetzes.
Ende Session nahmen dann National- und Ständerat das Bundesgesetz über die
Datenweitergabe der Versicherer in der obligatorischen Krankenpflegeversicherung
mit 140 zu 55 Stimmen und 42 zu 0 Stimmen (bei 2 Enthaltungen) an. Die
Gegenstimmen im Nationalrat stammten von der SVP-Fraktion und einem Mitglied der
FDP-Fraktion. 2

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 03.03.2021
ANJA HEIDELBERGER

In der Frühjahrssession 2022 beriet der Nationalrat als Erstrat das neue Bundesgesetz
über die Regulierung der Versicherungsvermittlertätigkeit. Aufgrund der Motionen
Birrer-Heimo (sp, LU; Mo. 17.3956), Bruderer Wyss (sp, AG; Mo. 17.3964) und der SGK-SR
(Mo. 18.4091) habe der Bundesrat hier eine neue Regelung für eine verbindliche
Branchenlösung ausgearbeitet, erläuterte Jörg Mäder (glp, ZH) für die Kommission.
Gleichzeitig habe aber auch die Krankenkassenbranche eine «interne
Branchenvereinbarung» geschaffen. Diese sei seit Januar 2021 in Kraft und habe zu
einer Reduktion der jährlichen Klagen von 300 auf 80 geführt, sei aber nicht
allgemeinverbindlich. Aus diesem Grund brauche es eben auch die bundesrätliche
Vorlage, der die Kommissionsmehrheit grösstenteils folgen wolle. Die meisten
Fraktionssprechenden hiessen die Vorlage denn auch gut, einzig aus der SVP-Fraktion
kamen Stimmen, die das neue Gesetz als unnötig erachteten. Stattdessen schlug
Thomas de Courten (svp, BL) einen anderen Lösungsweg vor: «Sagen Sie einfach höflich
‹Nein, danke›, und legen Sie den Telefonhörer wieder auf – Problem gelöst.» Eintreten
wurde jedoch ohne Gegenantrag beschlossen. 

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 07.03.2022
ANJA HEIDELBERGER
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In der Detailberatung schlug die Kommissionsmehrheit eine Einschränkung der
bundesrätlichen Regelung vor. So sollten die Regelungen bezüglich Ausbildung und
Einschränkung der Entlöhnung von Vermittlerinnen und Vermittlern auf externe Broker
beschränkt werden, wodurch von den Versicherungen direkt angestellte Personen
davon ausgenommen wären. Ansonsten sei diese Massnahme ein schwerwiegender
Eingriff in die Entlohnung des internen Personals, argumentierte Benjamin Roduit
(mitte, VS) für die Kommissionsmehrheit. Zudem hätten die internen Mitarbeitenden
Interesse an langfristigen Beziehungen zu den Kunden, ergänzte Kommissionssprecher
Mäder. Eine Minderheit I Mäder verlangte hingegen, bei der bundesrätlichen,
umfassenderen Lösung zu bleiben. Diese Differenzierung sei «nicht im Sinne der
Bevölkerung oder der Motion», begründete Melanie Mettler (glp, BE) diesen Antrag.
Auch Gesundheitsminister Berset erachtete ihn als nicht nachvollziehbar. Damit könne
die neu geschaffene Regelung umgangen werden, warnte er. Mit 109 zu 84 Stimmen
setzte sich die Kommissionsmehrheit jedoch gegen die geschlossen stimmenden
Fraktionen der SP, der Grünen, der GLP und gegen die Mitglieder der EVP durch.
Alle übrigen Änderungsanträge lehnte der Nationalrat ab, darunter zwei Anträge für
weitere Einschränkungen der Regelungen, etwa den Vorschlag einer Minderheit Hess
(mitte, BE). Sie erachtete die Sanktionierungsmöglichkeiten als «unverhältnismässig
stark». Stattdessen sollen die Sanktionen von den Versicherungen selbst festgelegt und
vom Bundesrat allgemeinverbindlich erklärt werden. Gesundheitsminister Berset
erwiderte jedoch, dass der Bundesrat keine privat festgelegten Strafen als
allgemeinverbindlich erklären könne, und der Nationalrat lehnte den Minderheitsantrag
mit 113 zu 79 Stimmen (bei 1 Enthaltung) ab. Er war bei der SVP- und der Mitte-Fraktion,
mit Ausnahme der EVP, auf Zustimmung gestossen. Auch einen Antrag Sauter (fdp, ZH),
die neuen Regelungen auf die Grundversicherung zu beschränken und die
Zusatzversicherungen davon auszunehmen, lehnte die Mehrheit des Nationalrats ab
(108 zu 87 Stimmen bei 1 Enthaltung). 
Erfolglos blieben auch die Mitglieder der linksgrünen Parteien beim Versuch, den
bundesrätlichen Vorschlag verbindlicher zu machen respektive die Regelungen
auszuweiten. Eine Minderheit Gysi (sp, SG) verlangte, dass die Branchenvereinbarung
verbindlich erklärt werden muss, nicht nur kann. Katharina Prelicz-Huber (gp, ZH) wollte
darüber hinaus sicherstellen, dass in zwei Jahren eine allgemeinverbindliche Regelung
besteht – ansonsten solle der Bundesrat eingreifen. Beide Anträge scheiterten im Rat
(mit 125 zu 68 Stimmen respektive 124 zu 68 Stimmen) und wurden nur von Mitgliedern
der SP, der Grünen und der EVP unterstützt – genauso wie ein Antrag von Flavia
Wasserfallen (sp, BE), Verträge, die durch einen Verstoss gegen das
allgemeinverbindlich erklärte Verbot entstanden seien, für nichtig zu erklären. Überdies
scheiterten auch die Anliegen, das «Schlupfloch» des Kaufs von Leads, bei dem die
Versicherungen mit Gutscheinen «Alibipreisverleihungen» durchführten, um an
Adressen zu kommen, zu schliessen (Minderheit Flavia Wasserfallen) sowie die
Werbeausgaben auf maximal 0.3 Prozent der Prämieneinnahmen zu begrenzen
(Minderheit Gysi) – sie wurden ebenfalls nur von der SP, den Grünen und der EVP
unterstützt.
In der Gesamtabstimmung nahm der Nationalrat die Vorlage mit 162 zu 12 Stimmen (bei
22 Enthaltungen) an. Die ablehnenden Stimmen stammten von Minderheiten der SVP-
und der FDP.Liberalen-Fraktion, die Enthaltungen von der Hälfte der Grünen-, einer
Minderheit der SP- und einem Mitglied der SVP-Fraktion. 3

In der Frühjahrssession 2022 behandelte der Nationalrat die fünf Standesinitiativen der
Kantone Tessin (Kt.Iv. 20.300), Genf (Kt.Iv. 20.304), Jura (Kt.Iv. 20.330), Freiburg (Kt.Iv.
20.333) und Neuenburg (Kt.Iv. 21.300) für einen stärkeren Einbezug der Kantone bei
der Genehmigung der Prämientarife – nicht jedoch eine in der Zwischenzeit ebenfalls
eingereichte Standesinitiative des Kantons Waadt (Kt.Iv. 21.323). Die Kommission hatte
zuvor mit 22 zu 1 Stimmen bei 2 Enthaltungen beantragt, den Standesinitiative keine
Folge zu geben. Kommissionssprecher Mäder (glp, ZH) beteuerte jedoch die
grundsätzliche Unterstützung des Anliegens durch die Kommission: Inhaltlich
befürworte man das Anliegen, verfolge dazu aber lieber die Motion Lombardi (damals
cvp, TI; Mo. 19.4180) weiter, welche im Nationalrat bereits angenommen worden sei.
Eine zusätzliche Weiterverfolgung der Standesinitiativen würde daher «einzig ein[en]
administrative[n] Mehraufwand ohne inhaltlichen Zusatznutzen» bedeuten.
Stillschweigend sprach sich die grosse Kammer bei allen fünf Standesinitiativen gegen
Folgegeben aus. 4

STANDESINITIATIVE
DATUM: 16.03.2022
ANJA HEIDELBERGER
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In der Sommersession 2022 setzte sich der Nationalrat als Erstrat mit der Prämien-
Entlastungs-Initiative der SP und dem bundesrätlichen indirekten Gegenvorschlag
auseinander. Thomas de Courten (svp, BL) und Benjamin Roduit (mitte, VS)
präsentierten dem Rat die beiden Vorlagen. Die SGK-NR habe «Vertretungen des
Initiativkomitees, der Kantone, der Versicherer und der Versicherten sowie der
Leistungserbringer» angehört und die Behandlung des Geschäfts in der Folge mit
demjenigen zur Kostenbremse-Initiative koordiniert, erläuterte de Courten. Dabei habe
sie – basierend auf dem Bundesratsvorschlag – ein «neues Modell zum Ausbau der
individuellen Prämienverbilligung» geschaffen. Gemäss diesem sollen die Kantone in
einem Sozialziel den maximalen Anteil der Prämien am verfügbaren Einkommen in
ihrem Kanton definieren und einen minimalen Gesamtbetrag zur Prämienverbilligung
festlegen. Diesen Gesamtbetrag dürfen sie auch für die Verlustscheine nicht bezahlter
Prämien einsetzen, nicht aber für Prämienverbilligungen für Beziehende von
Ergänzungsleistungen – deren Kosten kämen also noch zusätzlich hinzu. Dieser
Vorschlag wurde von der Kommission mit 16 zu 9 Stimmen gutgeheissen, während sie
mit 17 zu 8 Stimmen die Ablehnung der Initiative beantragte. Eine Minderheit Gysi (sp,
SG) forderte hingegen eine Empfehlung auf Annahme der Initiative. Gysi betonte als
Mitglied des Initiativkomitees, dass «die unsozialen Kopfprämien» für Personen mit
kleinen und mittleren Einkommen eine nicht mehr tragbare Belastung darstellten – sie
müssten bis zu 20 Prozent ihrer Einkommen für die Krankenkassenprämien ausgeben.
Obwohl die Prämien seit 1995 um 142 Prozent gestiegen seien, gäben heute zudem
einige Kantone weniger Geld für die Prämienverbilligungen aus als noch vor zehn
Jahren. Der indirekte Gegenvorschlag sei diesbezüglich lediglich «ein Tropfen auf den
heissen Stein». 
Eine Minderheit de Courten beantragte, nicht auf den Gegenvorschlag einzutreten. Die
Kosten der Prämienverbilligungen seien bereits von CHF 1.5 Mrd. auf CHF 5 Mrd.
jährlich angestiegen und würden mit dem Gegenvorschlag noch weiter steigen. Der
Vorschlag des Bundesrates verringere die Prämienkosten nicht – zumal der «Druck auf
die Prämienzahlenden» sinke, wenn jemand anderes für ihre Prämien aufkomme.
Neben dem Nichteintretensantrag legte die SVP-Fraktion weitere Minderheitsanträge
vor: So sollen gemäss eines Minderheitsantrags von Thomas Aeschi (svp, ZG) die
Ergänzungsleistungen nicht separat ausgewiesen werden müssen, wodurch sich die
Belastung für die Kantone verringern würde. Zudem sollten gemäss einer Minderheit de
Courten zumindest die Verlustscheine angerechnet werden. Schliesslich sollten die
Kantone anonymisierte Angaben zu den Empfängerinnen und Empfängern, unter
anderem zur Staatsbürgerschaft, machen müssen (Minderheit Aeschi). 
Es folgte eine angeregte und sehr ausführliche Debatte zu Krankenkassenprämien und
Individualverbilligungen. Die Mitglieder der SP- und Grünen-Fraktion warben für die
Initiative, empfahlen aber auch den Gegenvorschlag zur Annahme, variierten in dessen
Einschätzung aber deutlich: Mattea Meyer (sp, ZH) sprach etwa von einem
substanziellen Gegenvorschlag, während ihn Manuela Weichelt (al, ZG) als «Kröte»
erachtete. Die Sprechenden der SVP-Fraktion lehnten sowohl Initiative als auch
Gegenvorschlag als unnütz und zu teuer ab. Die Sprechenden der Mitte-, Grünliberalen-
und FDP-Fraktionen zeigten sich zwar mehrheitlich nicht enthusiastisch gegenüber
dem Gegenvorschlag, empfahlen ihn aber etwa als «tragbar» (Regine Sauter: fdp, ZH)
oder gar als «in sich stimmig und in seiner Grösse ausreichend, um eine echte
Alternative zur Volksinitiative darzustellen» (Jörg Mäder: glp, ZH) zur Annahme. 
Tags darauf schritt der Nationalrat zur Abstimmung über Eintreten auf den
Gegenvorschlag. Mit 134 zu 53 Stimmen sprach sich der Rat für Eintreten und gegen den
Minderheitsantrag de Courten aus. Einstimmig lehnte die SVP-Fraktion Eintreten ab. In
der Folge verwarf die grosse Kammer die Minderheitsanträge Aeschi und de Courten
deutlich. Schliesslich nahm der Nationalrat den indirekten Gegenvorschlag mit 119 zu 66
Stimmen – die Gegenstimmen stammten von der SVP- und von Teilen der
FDP.Liberalen-Fraktion – (bei 2 Enthaltungen) an. Hingegen sprach er sich mit 121 zu 67
Stimmen für eine Empfehlung zur Ablehnung der Volksinitiative und somit gegen die
Minderheit Gysi aus; für eine Annahmeempfehlung stimmten die Fraktionen der SP und
der Grünen. Stillschweigend verlängerte der Rat in der Folge die Behandlungsfrist der
Initiative aufgrund des Gegenvorschlags bis Oktober 2023. 5

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 15.06.2022
ANJA HEIDELBERGER

Auch die SGK-NR drückte ihre Unterstützung für das Freiburger Modell der
pharmazeutischen Betreuung in Pflegeheimen sowie ihr Bedauern darüber aus, dass
dieses aufgrund der Verordnungsänderung gescheitert war. Sie zeigte sich überzeugt,
dass dieses Modell gemäss geltendem Recht bereits heute angewendet werden könnte.
Die Kommissionsmehrheit wollte es deshalb explizit in das zweite
Kostendämpfungspaket aufnehmen und der Standesinitiative entsprechend Folge
geben, während die Kommissionsminderheit Mäder (glp, ZH) dafür keinen Bedarf sah –

STANDESINITIATIVE
DATUM: 27.02.2023
ANJA HEIDELBERGER

01.01.65 - 01.01.24 4ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



zumal das Modell ja bereits zulässig sei und die Tarifpartner folglich «im Rahmen des
geltenden Rechts eine Lösung finden» sollten. Gleichzeitig erachtete es die Minderheit
aber auch als problematisch für den Risikoausgleich, Patientinnen und Patienten ohne
Erkrankungen Medikamentenkosten zu verrechnen. In der Frühjahrssession 2023 wurde
Minderheitensprecher Mäder noch deutlicher und betonte, dass dieses Modell
kleineren Krankenkassen das «Leben wesentlich schwerer machen» werde. Der
Nationalrat sprach sich dennoch mit 96 zu 82 Stimmen für Folgegeben aus. Gegen
Folgegeben votierten die GLP-Fraktion sowie Mehrheiten der SVP- und der FDP-
Fraktion. 6

In der Frühjahrssession 2023 bekräftigte der Nationalrat seinen Entscheid, auf den
indirekten Gegenvorschlag des Bundesrates zur Prämien-Entlastungs-Initiative der SP
einzutreten. Kommissionssprecher Jörg Mäder (glp, ZH) erachtete den
Nichteintretensentscheid des Ständerats «schon fast als Arbeitsverweigerung» und
kritisierte ihn als «Geringschätzung der Betroffenen». Zusammen mit dem zweiten
Kommissionssprecher Benjamin Roduit (mitte, VS) bat er den Nationalrat im Namen der
Kommissionsmehrheit um erneutes Eintreten, um die Bevölkerung bei der Bewältigung
der Prämienlast zu unterstützen. Eine Minderheit de Courten (svp, BL) erachtete sowohl
die Initiative als auch den Gegenvorschlag als «Symptombekämpfung» – das eigentliche
Problem seien die steigenden Gesundheitskosten. Man solle daher nicht «aus
abstimmungstaktischen Gründen» einen teuren Gegenvorschlag schaffen, der das
Problem nicht löse. Mit 106 zu 79 Stimmen (bei 1 Enthaltung) erneuerte der Nationalrat
in der Folge seinen Eintretensentscheid, die ablehnenden Stimmen stammten von der
SVP-, einer Mehrheit der FDP- und einer Minderheit der Mitte-Fraktion. Das Geschäft
ging damit zurück an den Ständerat. 7
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In der Herbstsession 2023 bereinigte das Parlament sowohl die Prämien-Entlastungs-
Initiative der SP als auch deren indirekten Gegenvorschlag. Den Anfang machte der
Nationalrat, der dem Ständerat beim indirekten Gegenvorschlag in allen offenen
Differenzen trotz anderslautender Kommissionsanträge zustimmte. Dadurch setzte sich
der Ständerat unter anderem mit seiner Vorstellung des Gegenvorschlags durch, «der
bezüglich der finanziellen Auswirkungen nochmals milder ausgestaltet ist als derjenige
des Bundesrates», wie es Kommissionssprecher Mäder (glp, ZH) formulierte. So
verzichtete der Nationalrat darauf, dass der Bundesrat den Kantonen vorschreiben
darf, wie die Prämien und das verfügbare Einkommen zur Festlegung des Kantonsanteils
der Prämienverbilligungen berechnet werden. Hier folgte der Rat einer Minderheit de
Courten (svp, BL), während die Kommissionsmehrheit an ihrer Position hatte festhalten
wollen.
Die zweite grosse offene Frage betraf den Mindestanteil der OKP-Bruttokosten, den die
Kantone übernehmen müssen, sowie damit verbundene Regelungen. Hier lagen drei
Konzepte vor. Der Bundesrat hatte hier ursprünglich vorgeschlagen, dass die Kantone
mindestens 5 Prozent der Bruttokosten übernehmen müssen, wenn die Prämien
weniger als 10 Prozent des Einkommens der einkommensschwächsten Personen
ausmachen. Bei Prämien in der Höhe von 18.5 Prozent des Einkommens wären es im
Minimum 7.5 Prozent der Bruttokosten, dazwischen sollte es eine lineare Abstufung
geben. Diesem Vorschlag wollte auch eine Minderheit I Prelicz-Huber (gp, ZH) folgen.
Die Kommissionsmehrheit wollte hingegen dem Ständerat folgen, der den minimalen
Grenzwert bei 11 statt 10 Prozent und die bei diesem Grenzwert zu übernehmenden
Anteile der Bruttokosten bei 3.5 statt 5 Prozent festlegen wollte. Kommissionssprecher
Roduit (mitte, VS) erachtete damit das Hauptziel des Gegenvorschlags, die
Verpflichtung der Kantone zur Prämienverbilligung an die bedürftigsten Personen, als
erfüllt. Gleichzeitig verhindere man damit eine Überlastung des Gemeinwesens. Eine
Minderheit Meyer (sp, ZH) war, ebenso wie die Minderheit I Prelicz-Huber, der Ansicht,
der Mehrheitsvorschlag decke «nicht mal einen Bruchteil der Kosten der
Prämienexplosion von diesem Jahr [...] ab[...]», und forderte eine deutlich stärkere
Prämienverbilligung als von der Mehrheit und vom Bundesrat vorgeschlagen. Mit 105 zu
86 Stimmen (bei 1 Enthaltung) und 104 zu 86 Stimmen (bei 2 Enthaltungen) sprach sich
der Nationalrat zugunsten des Mehrheitsantrags gegen beide Minderheitsanträge aus.
Erneut setzten sich die SVP- sowie Mehrheiten der FDP- und der Mitte-Fraktionen
durch.

Nachdem der Nationalrat tags zuvor den indirekten Gegenvorschlag bereinigt hatte,
setzte der Ständerat die Debatte zur Initiative fort. In zahlreichen Wortmeldungen
legten die Sprechenden abschliessend noch einmal ihre Gründe für und gegen die
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Initiative dar, die im Rahmen der Debatte zum indirekten Gegenvorschlags ebenfalls
bereits ausführlich erläutert worden waren. Abschliessend entschied sich der
Ständerat, Stimmbevölkerung und Kantonen die Initiative mit 33 zu 11 Stimmen zur
Ablehnung zu empfehlen. Einzig die Mitglieder der SP- und der Grünen-Fraktion
sprachen sich für eine Empfehlung auf Annahme aus.

In den Schlussabstimmungen Ende der Herbstsession 2023 hiess der Nationalrat den
Bundesbeschluss mit der Ablehnungsempfehlung mit 123 zu 70 Stimmen (bei 3
Enthaltungen) gut, der Ständerat mit 32 zu 11 Stimmen (bei 1 Enthaltung). Den indirekten
Gegenvorschlag nahm das Parlament, abgesehen von einer ablehnenden Stimme eines
Mitglieds der Mitte-Fraktion im Ständerat (41 zu 1 Stimmen bei 2 Enthaltungen), beinahe
einstimmig an (Nationalrat: 195 zu 0 Stimmen bei 1 Enthaltung). Die SP zeigte sich mit
dem indirekten Gegenvorschlag jedoch nicht abschliessend zufrieden und kündigte an,
an ihrer Initiative festzuhalten. Über diese wird folglich im Jahr 2024 abgestimmt
werden. 8
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